NACHTRAG ZUM ARBEITSVERTRAG

Zwischen den Unterzeichnern:
Der Arbeitgeber: ….
Und:
Der Arbeitnehmer: …..

Es wurde Folgendes vereinbart:

Artikel 1 – Gegenstand des Nachtrags 
Der vorliegende Nachtrag ändert und ergänzt den zwischen den Parteien am [Datum des ursprünglichen Vertrags angeben: TT.MM.JJJJ] geschlossenen Arbeitsvertrag. 
Er hat zum einen die Einrichtung eines Kontos für zusätzliche Urlaubstage und zum anderen die Übertragung von Überstunden zum Gegenstand.

Artikel 2 – Urlaubskonto 
Die Parteien vereinbaren die Einrichtung eines Urlaubskontos gemäss Artikel 28bis des Landesmantelvertrags für das Bauhauptgewerbe (LMV 2026-2031).
Pro Kalenderjahr können maximal 200 Stunden gutgeschrieben werden.
Die Gutschrift erfolgt entweder im Laufe des Jahres, sobald der Saldo der Überstunden 120 Stunden erreicht, oder am 31. Dezember jedes Jahres für den verbleibenden Saldo der Überstunden.
Der maximale Saldo des Überstunden-Urlaubskontos ist auf 700 Stunden (mit finanzieller Absicherung) und auf 200 Stunden (ohne finanzielle Absicherung) festgelegt.
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, das Konto zu garantieren, indem er den Geldwert der angesammelten Stunden auf ein zweckgebundenes Sperrkonto überträgt oder eine Insolvenzversicherung abschliesst. Der Arbeitgeber informiert den Arbeitnehmer unverzüglich über die Einrichtung und Aufrechterhaltung dieser Garantie.

Artikel 3 – Übertragung von Überstunden 
Der Arbeitnehmer erklärt ausdrücklich, dass er sich mit diesem Nachtrag für die in Artikel 28 Absatz 5 Buchstabe c des LMV vorgesehene Option entscheidet.
Dementsprechend wird vereinbart, dass:
· Der gesamte Saldo, der am 31. Dezember jedes Kalenderjahres bestehenden Überstunden wird bis zu einer Höchstgrenze von 100 Stunden vollständig auf das Sonderurlaubskonto des Arbeitnehmers übertragen.
· Diese Übertragung gilt sowohl für die Hälfte des dem Arbeitnehmer zustehenden Saldos als auch für die Hälfte des dem Arbeitgeber zustehenden Saldos.
· Die Übertragung erfolgt automatisch spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres.
· Jeder Saldo, der 100 Stunden übersteigt, unterliegt weiterhin den allgemeinen Bestimmungen von Artikel 28 LMV (Übertragung auf das Überstundenkonto bis zu einer Obergrenze von 120 Stunden, Auszahlung mit oder ohne 25-prozentigen Zuschlag oder Ausgleich durch Freizeit).


Artikel 4 – Nutzung des Sonderurlaubskontos 
Die auf dem Konto für Zusatzferien gutgeschriebenen Stunden werden verwendet, um die Arbeitszeitverkürzung auszugleichen, die mit der Saisonalität der Arbeit sowie mit den klimatischen Bedingungen (Hitzewelle, Unwetter) im Kanton Wallis zusammenhängt, gemäss den Bestimmungen von Artikel 28bis Abs. 2 LMV (vorübergehende Arbeitszeitverkürzung).
Sie können nach Vereinbarung zwischen den beiden Parteien auch für die anderen in Artikel 28bis Abs. 2 LMV vorgesehenen Fälle verwendet werden (z. B. Weiterbildung).

Artikel 5 – Beendigung des Arbeitsvertrags
Im Falle einer Kündigung des Arbeitsvertrags wird der auf dem Konto verbleibende Restbetrag dem Arbeitnehmer zum am Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltenden Grundlohn, einschliesslich des 13. Monatslohns, ausgezahlt.

Artikel 6 – Laufzeit und Wirksamkeit des Nachtrags
Dieser Nachtrag tritt am [Datum des Inkrafttretens] in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. 







Artikel 7 – Sonstige Bestimmungen 
Im Übrigen bleiben alle Bestimmungen des ursprünglichen Arbeitsvertrags sowie der kantonalen und nationalen Gesamtarbeitsverträge uneingeschränkt gültig. 

Erstellt in […], am [heutiges Datum: TT.MM.JJJJ] in zwei Originalausfertigungen.

Für den Arbeitgeber:

[Name und Funktion] Unterschrift + Datum

Für den Arbeitnehmer:

[Vorname NAME] Unterschrift + Datum
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